
 
 
Kanton Graubünden 

Gemeinde Lumnezia 

Planungs- und Mitwirkungsbericht Teilrevision Sportplatz Bual und Parkplätze Davos Munts 

 
 
Teilrevision der Ortsplanung 
Sportplatz Bual 
 
Planungs- und Mitwirkungsbericht 



 

2/11 

Planungs- und Mitwirkungsbericht Teilrevision Sportplatz Bual und Parkplätze Davos Munts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPRESSUM 
 
Auftraggeber 
Gemeindevorstand Lumnezia 
 
Bearbeitung 
Plan-Idee, Via Caplania, Postfach 12, 7031 Laax 
Kontakt: Tanja Bischofberger, t.bischofberger@plan-idee.ch 
 
Bearbeitungsstand 
7. Mai 2025 
 
Titelbild 
@Patrick Ihrlich  



 

3/11 

Planungs- und Mitwirkungsbericht Teilrevision Sportplatz Bual und Parkplätze Davos Munts 

1. Anlass und Ziele der projektbezogenen Teilrevision der 
Ortsplanung 

1.1 Erweiterung Sportplatz Bual 

Der Sportplatz Bual in Vella dient einerseits dem Fussballclub als Fussballplatz, 
andererseits aber auch der Schule als Aussensportplatz. Die Grösse des im Jahre 
1991 erstellten Fussballplatzes beträgt 60 x 100 m.  

Der Sportplatz Bual befindet sich auf der Parzelle Nr. 4597, welche sich im 
Eigentum der Politischen Gemeinde Lumnezia befindet. Der Sportplatz liegt in 
einer Zone für Sportbauten und Sportanlagen (Art. 35 BauG). 

 

Vom Ostschweizer Fussballverband (resp. auch vom Schweizerischen 
Fussballverband) wird für den regulären Ligabetrieb ein Spielfeld von 64 x 100 m 
verlangt. Dazu kommt ein umlaufender Sicherheitsabstand von 3 m. Dies entspricht 
einer Feldgrösse von insgesamt 70 x 106 m oder einer Gesamtfläche von 7420 m2.  

Abbildung 1: Ausschnitt rechtskräftiger Zonenplan (Quelle: www.geogr.ch) 
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Damit diese Feldgrösse am Standort Bual realisiert werden kann, muss der 
Fussballplatz Richtung Süden erweitert werden. Um eine solche Erweiterung 
realisieren zu können, hat die Gemeindeversammlung am 6. Oktober 2023 einer 
Teilrevision der Ortsplanung zugestimmt.  

Abbildung 2: Teilrevision Zonenplan vom 6. Oktober 2023. 

 

Im Sommer 2024 hat die Gemeinde Lumnezia einen Wettbewerb für die Sanierung 
des Sportplatzes inkl. neuem Infrastrukturgebäude durchgeführt. Von den vier 
eingeladenen Architekturbüros haben drei am 20. September 2024 der Gemeinde 
einen Beitrag abgegeben. Die Projekte wurden am 16. Oktober 2024 von einer 
Fachjury (Vincenzo Cangemi, Architekt und Bauberater der Gemeinde, Gion A. 
Caminada, Architekt, Rafael Cabalzar, Mitglied Baukommission und Jan Berni, 
Architekt) beurteilt und diskutiert. Dabei wurde festgestellt, dass das vorhandene 
Baufeld mit dem bestehenden Infrastrukturgebäude am südöstlichen Rand des 
Spielfeldes ein Hindernis für eine überzeugende Setzung eines neuen 
Bauvolumens ist. Die Position an dieser Geländekante führt dazu, dass ein 
beträchtlicher Höhenunterschied für den Zugangsweg zum Gebäude resp. zum 
Spielfeldrand überwunden werden muss.  
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Eine einfachere und sich besser in das Landschaftsbild einfügende Erschliessung 
könnte weiter westlich realisiert werden. Dies hätte sowohl für die Besucher wie 
auch für die Anlieferung des Clubhauses bedeutende Vorteile. Die Erschliessung 
könnte dem natürlichen Geländeverlauf folgen, wodurch ein kleinerer 
Höhenunterschied hinauf zum Spielfeld zu überwinden ist.  

 

Abbildung 3: Vorgesehene Verschiebung der Infrastrukturanlage 

 

Neben einer einfacheren Erschliessung führt eine Verschiebung des Bauvolumens 
Richtung Westen auch zu einem besseren Einbezug der Zuschauer. Für das 
Beobachten des Spielgeschehens ist eine zentrale Position am Spielfeldrand von 
grosser Bedeutung.  

 

 

  

 

 

Abbildung 4: 

Projektstudie 

Sportanlagen Bual 

 



 

6/11 

Planungs- und Mitwirkungsbericht Teilrevision Sportplatz Bual und Parkplätze Davos Munts 

1.2 Ziel der projektbezogenen Teilrevision der Nutzungsplanung 

Ziel der vorliegenden Teilrevision der Ortsplanung ist es, die raumplanerischen 
Voraussetzungen zu schaffen, damit der Ersatz der bestehenden 
Infrastrukturanlagen bezüglich Nutzung, wie auch bezüglich Einbettung in die 
Landschaft, optimiert werden kann (vgl. Beilage Projektstudie). 
 
 
 

2. Verfahren 

2.1. Organisation und Beteiligte 

Für die inhaltliche Bearbeitung der Teilrevision der Ortsplanung hat die Gemeinde 
Lumnezia das Planungsbüro Plan-Idee mit Tanja Bischofberger als verantwortliche 
Planerin beauftragt.  

Die Projektstudie vom 30. Januar 2025, welche den geplanten Neubau aufzeigt 
(siehe Beilage) und welche zu der vorliegenden Anpassung der Zone für 
Sportbauten und Sportanlagen geführt hat, wurde von den Berni architects & 
inschigniers erstellt. 

 

2.2. Vorprüfung durch den Kanton 

Die vorliegenden Inhalte der Teilrevision der Nutzungsplanung wurden am  
7. Februar 2025 gestützt auf Art. 12 der kantonalen Raumplanungsverordnung dem 
Amt für Raumentwicklung Graubünden zur Vorprüfung eingereicht. Mit 
Vorprüfungsbericht vom 10. April.2025 hat das Amt für Raumentwicklung 
Graubünden die Vorlage geprüft und beurteilt. Es weist insbesondere auf die 
Überarbeitung der Gefahrenzonen hin, welche am Standort des Sportplatzes zu 
neuen Gefahrenzonenausscheidungen führen werden. Weiter wurde darauf 
hingewiesen, dass aufzuzeigen sei, weshalb die Zone für Sportbauten und 
Sportanlagen nach einer Teilrevision im April 2024 bereits wieder angepasst 
werden muss. Diesbezüglich wird auf Kapitel 1 (Anlass) verwiesen. Die 
Projektstudie der Berni architects & inschigniers liegt ebenfalls vor.  

Die Zonenplanänderung ist in der Gesamtrevision der Ortsplanung enthalten. Die 
Gesamtrevision wird aufgrund der Gefahrenzonen jedoch voraussichtlich erst 
Ende Jahr weiterbearbeitet werden können. Es ist nicht mit einer Genehmigung 
vor 2027 zu rechnen. Die Erweiterung des Fussballplatzes ist für den Sommer 2026 
terminiert, weshalb die dazu notwendige Zonenanpassung aus der Gesamtrevision 
herausgelöst und die Ortsplanung projektbezogen revidiert wird.  
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2.3. Mitwirkungsauflage 

Vom xx.xx.2025 bis am xx.xx.2025 wurde die projektbezogene Nutzungsplanung 
öffentlich aufgelegt. Diese öffentliche Auflage (Mitwirkungsauflage) dient der 
Orientierung der Betroffenen und Interessierten über die vorgesehenen 
Änderungen und Ergänzungen der Ortsplanung (gemäss Art. 4 RPG). 

Während der Mitwirkung konnten Interessierte schriftlich Vorschläge und 
Einwendungen an den Gemeindevorstand einreichen. Von dieser Möglichkeit 
wurde vorliegend nicht Gebrauch gemacht, es gab keine Anträge oder Wünsche. 

 

2.4. Beschluss Gemeindeversammlung 

Die Gemeindeversammlung hat am xx.xx.2025 die projektbezogene Teilrevision 
der Ortsplanung, bestehend aus dem Zonenplan 1:1000 Vella, Erweiterung 
Fussballplatz Parz. Nr. 4597 beschlossen. 

 

 

 

3. Grundlagen und Rahmenbedingungen 

3.1 Eidgenössische Raumplanungsgesetzgebung 

Das Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG) definiert verschiedene Ziele und 

Grundsätze für die Raumplanung. Unter anderem werden die folgenden 

Grundsätze festgehalten resp. an die Planungsträger weitergegeben: 

- Die natürlichen Lebensgrundlagen wie Boden, Luft, Wasser, Wald und die 

Landschaft sind zu schützen 

- Für die Wirtschaft sind räumliche Voraussetzungen zu schaffen und zu 

erhalten. 

- Das soziale, wirtschaftliche und kulturelle Leben in den einzelnen Landesteilen 

soll gefördert und auf eine angemessene Dezentralisierung der Besiedlung 

und der Wirtschaft hingewirkt werden. 

- Naturnahe Landschaften und Erholungsräume sind zu erhalten. 

- Es sind Rad- und Fusswege zu schaffen. 

Diese Grundsätze und Vorgaben werden in der Ortsplanungsrevision 

berücksichtigt. Die Vorlage entspricht dem RPG.  
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3.2 Kantonaler Richtplan (KRIP) 

Die für die vorliegende projektbezogene Teilrevision der Ortsplanung 

massgeblichen Inhalte sind im kantonalen Richtplan in den Bereichen 

Raumordnungspolitik und Tourismus enthalten: 

 

RAUMORDNUNGSPOLITIK 

Das Raumkonzept Graubünden unterscheidet verschiedene Raumtypen mit 

unterschiedlichen Zielen, Strategien und Funktionen. Vella gehört gemäss 

Raumkonzept Graubünden zum touristischen Intensiverholungsraum, der als 

Träger der wirtschaftlichen Entwicklung sowie als Basis für eine hohe touristische 

Wertschöpfung gestärkt werden soll. Zudem handelt es sich bei Vella um einen 

Ort mit Stützfunktion, der zur Aufrechterhaltung einer dezentralen Siedlung 

beitragen soll. 

In Handlungsräumen soll die Zusammenarbeit gefördert und spezifische 

Stossrichtungen gestärkt werden. Die Gemeinde Lumnezia gehört zum 

Handlungsraum Surselva mit der Stossrichtung, den touristischen Raum Lumnezia 

basierend auf seine spezifische Ausrichtung weiterzuentwickeln. 

 

TOURISMUS 

Der Tourismus gilt als zentrale Existenz und Wohlfahrtsgrundlage (Kapitel 4 KRIP). 
Um im künftigen internationalen Tourismusmarkt bestehen können, sind für die 
touristische Entwicklung günstige Voraussetzungen zu schaffen. 

Die Raumplanung soll u.a. einen Beitrag leisten zu einer auf das jeweilige 
Entwicklungspotenzial ausgerichteten Tourismusentwicklung sowie zu einer 
hochwertigen Tourismusinfrastruktur einschliesslich einer tourismusgerechten 
Ausstattung im Siedlungsgebiet. Als Schwäche wird die geringe Ausschöpfung der 
Potenziale im Bereich des Sommertourismus bezeichnet. In diesem Sinne wird 
eine nachhaltige Weiterentwicklung des Tourismus angestrebt. Mit dem 
vorliegenden Projekt wird durch die Verbesserung der Freizeitangebote eine 
nachhaltige Weiterentwicklung insbesondere des Sommertourismus unterstützt. 

 

Insgesamt entspricht die projektbezogene Teilrevision der Ortsplanung 
vollumfänglich den Zielen und Absichten der übergeordneten raumplanerischen 
Vorgaben. Es unterstützt und entspricht den Stossrichtungen sowohl der eidg. 
Raumplanungsgesetzgebung (RPG) wie auch der kantonalen 
Raumplanungsstrategie (insbesondere KRIP). 
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3.3 Mehrwertabgabe 

Nach Art. 19i Abs. 1 in Verbindung mit Art. 19j Abs. 1 KRG haben 

Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer, deren Grundstücke eingezont 

werden, eine Mehrwertabgabe zu entrichten. Gemäss Art. 19i Abs. 5 KRG sind 

Einzonungen, deren Zweck unmittelbar in der Erfüllung einer öffentlich-rechtlichen 

Aufgabe besteht, nicht mehrwertabgabepflichtig. Beim Fussballplatz handelt es 

sich um eine Anlage, die sich auf einem gemeindeeigenen Grundstück befindet. 

Die Anlage wird einerseits vom örtlichen Fussballclub genutzt, andererseits dient 

sie als Aussensportplatz für die Schule. Durch die Einzonung wird eine öffentlich-

rechtliche Aufgabe erfüllt, weshalb keine Mehrwertabgabe erhoben wird. 

 

 

3.4 Gefahrenzonen 

Das Amt für Wald und Naturgefahren ist seit 3 Jahren an der Überarbeitung der 
Gefahrenzonenpläne der Gemeinde Lumnezia. Die Gefahrenkarte Rutschung 
wurde überarbeitet und ist anscheinend seit Februar 2025 gültig. Der Gemeinde 
liegt bisher jedoch weder ein Gefahrenzonenplan noch ein entsprechendes 
Protokoll vor.  

Gemäss Vorprüfungsbericht wird die Zone für Sportbauten und Sportanlagen neu 
von einer Gefahrenzone 2 (mittlere Gefährdung) überlagert. Im südlichen Teil 
werde ein kleiner Teil der Zone mit einer Gefahrenzone 1 überlagert.  

Die Gemeinde wird die Umsetzung der Gefahrenzonen vornehmen, sobald die 
Arbeiten des AWN abgeschlossen sind und der Gemeinde die entsprechenden 
Pläne und Protokolle sowie insbesondere auch die Daten dazu vorliegen.  

 

 

4. Erläuterungen zum Zonenplan 1:1000 Vella, Erweiterung 
Fussballplatz 

Um die neu zu erstellenden Infrastrukturanlagen einfacher erschliessen zu können 
ist eine Anpassung resp. Ergänzung der Zone für Sportbauten und Sportanlagen 
notwendig. Für die vorgesehen Verschiebung des neuen Infrastrukturgebäudes 
Richtung Westen wird auf der Parzelle Nr. 4597 eine Fläche von 1'220 m2 neu 
eingezont.  
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Abbildung 5: Ausschnitt Zonenplan 1:1000 Vella, Erweiterung Fussballplatz 

 

Mit der Erweiterung der Zone für Sportbauten und Sportanlagen wird die 
Voraussetzung geschaffen, für die Setzung des Infrastrukturgebäudes optimalere 
Möglichkeiten als am bisherigen Standort an der Geländekante zu finden. Dazu ist 
vorgesehen, wiederum ein qualitätssicherndes Verfahren (Wettbewerb) 
durchzuführen.  

Mit dem Wettbewerbsverfahren wird auch sichergestellt, dass die Vorgaben des 
Ortsbildschutzes berücksichtigt werden. Durch die vorgesehene Verlegung des 
Infrastrukturgebäudes von der Geländekante in die Geländemulde wird dem 
Freihaltecharakter der Umgebungszone II des ISOS entsprochen. Der «Hang 
oberhalb des Ortes» bleibt als Kulturfläche resp. Freifläche erhalten. 

 

 

 
BEILAGE: Projektstudie Sportanlage Bual vom 30. Januar 2025 
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